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glieder, die zudem ein Stimmrecht der Dekaninnen und Dekane 
vorsehen kann. 

(3) 1Soweit der Senat nach diesem Gesetz an Entscheidungen 
des Präsidiums mitwirkt, können die dem Senat angehörenden 
Vertreterinnen oder Vertreter einer Gruppe gemäß § 11 Abs. 1 
dem Präsidium ein vom Senatsbeschluss abweichendes einstim-
miges Votum vorlegen, über welches das Präsidium vor seiner 
Entscheidung zu beraten hat. 2Auf Verlangen ist das Votum ge-
meinsam mündlich zu erörtern. 

§ 23 Fachbereichskonferenz (1) 1Die Grundordnung kann ei-
ne Fachbereichskonferenz vorsehen. 2Sie muss eine solche Kon-
ferenz vorsehen, wenn sie zugleich nach § 21 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 
regelt, dass sämtliche Mitglieder des Hochschulrates Externe 
sind. 

(2) 1Die Fachbereichskonferenz berät das Präsidium und den 
Hochschulrat in Angelegenheiten der Forschung, Kunst, Lehre 
und des Studiums, die die gesamte Hochschule oder zentrale Ein-
richtungen betreffen oder von grundsätzlicher Bedeutung sind. 

(3) 1Die Mitglieder der Fachbereichskonferenz sind die Deka-
ninnen und die Dekane der Fachbereiche. 

§ 24 Gleichstellungsbeauftragte (1) 1Die Gleichstellungsbe-
auftragte hat die Belange der Frauen, die Mitglieder oder Angehö-
rige der Hochschule sind, wahrzunehmen. 2Sie wirkt auf die  
Einbeziehung frauenrelevanter Aspekte bei der Erfüllung der Auf-
gaben der Hochschule hin, insbesondere bei der wissenschaftli-
chen Arbeit, bei der Entwicklungsplanung und bei der leistungs-
orientierten Mittelvergabe. 3Sie kann hierzu an den Sitzungen des 
Senats, des Präsidiums, der Fachbereichsräte, der Berufungs-
kommissionen und anderer Gremien mit Antrags- und Rederecht 
teilnehmen; sie ist wie ein Mitglied zu laden und zu informieren. 
4Die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs ist in den Beru-
fungskommissionen Mitglied mit beratender Stimme. 5Die Grund-
ordnung regelt insbesondere Wahl, Bestellung und Amtszeit der 
Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertretung. 6Wählbar 
sind Hochschullehrerinnen und weibliche Mitglieder der Gruppen 
nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 sowie Nr. 3, wenn sie ein Hoch-
schulstudium abgeschlossen haben; von dem Erfordernis des ab-
geschlossenen Hochschulstudiums sind die Stellvertreterinnen 
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der Gleichstellungsbeauftragten ausgenommen. 7Die Funktion ist 
hochschulöffentlich auszuschreiben. 

(2) 1Im Übrigen finden die Vorschriften des Landesgleichstel-
lungsgesetzes Anwendung. 2Das Nähere zur Gleichstellungs-
kommission regelt die Hochschule in ihrer Grundordnung. 

§ 25 Hochschulverwaltung (1) 1Die Hochschulverwaltung sorgt 
für die Erfüllung der Aufgaben der Hochschule in Planung, Ver-
waltung und Rechtsangelegenheiten. 2Dabei hat sie auf eine wirt-
schaftliche Verwendung der Haushaltsmittel und auf eine wirt-
schaftliche Nutzung der Hochschuleinrichtungen hinzuwirken. 
3Auch die Verwaltungsangelegenheiten der Organe und Gremien 
der Hochschule werden ausschließlich durch die Hochschulver-
waltung wahrgenommen. 4Sie unterstützt insbesondere die Mit-
glieder des Präsidiums sowie die Dekaninnen und Dekane bei ih-
ren Aufgaben. 

(2) 1Als Mitglied des Präsidiums leitet die Vizepräsidentin oder 
der Vizepräsident für den Bereich der Wirtschafts- und Personal-
verwaltung die Hochschulverwaltung, an der Universität Bochum 
einschließlich der Verwaltung der Medizinischen Einrichtungen. 
2In Angelegenheiten der Hochschulverwaltung von grundsätzli-
cher Bedeutung kann das Präsidium entscheiden; das Nähere re-
gelt die Geschäftsordnung des Präsidiums. 3Falls das Präsidium 
auf der Grundlage einer Regelung nach § 15 Abs. 2 Nr. 2 feste 
Geschäftsbereiche für seine Mitglieder bestimmt hat, kann die 
Geschäftsordnung insbesondere vorsehen, dass und in welcher 
Weise die Hochschulverwaltung sicherstellt, dass die Verantwor-
tung der Mitglieder des Präsidiums für ihre Geschäftsbereiche 
wahrgenommen werden kann. 

2. Die dezentrale Organisation der Hochschule  

§ 26 Die Binneneinheiten der Hochschule (1) 1Die Hochschu-
le gliedert sich vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung nach 
Absatz 5 in Fachbereiche. 2Diese sind die organisatorischen 
Grundeinheiten der Hochschule. 

(2) 1Der Fachbereich erfüllt unbeschadet der Gesamtverantwor-
tung der Hochschule und der Zuständigkeiten der zentralen 
Hochschulorgane und Gremien für sein Gebiet die Aufgaben der 
Hochschule. 2Er hat die Vollständigkeit und Ordnung des Lehran-

smeier1
Hervorheben


